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Departement Schule und Sport / Departementssekretariat: 

Wahl der Präsidien der unterstellten Kommission der Schule für Berufsvorbereitung (Profil.) und 

der unterstellten Kommission der Mechatronik Schule Winterthur (MSW) 
IDG-Status: öffentlich 

SR.22.739-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Für die Amtsperiode 2022 – 2026 wird Stadtrat Jürg Altwegg zum Präsidenten der unterstellten 

Kommission Berufsvorbereitung gewählt. 

 

2. Für die Amtsperiode 2022 – 2026 wird Stadtrat Jürg Altwegg zum Präsidenten der unterstellten 

Kommission Mechatronik Schule Winterthur gewählt. 

 

3. Der Konstituierungsbeschluss 2 des Stadtrates vom 4. Mai 2022 (SR. 22.281-1) wird entspre-

chend angepasst. 

 

4. Mitteilung an: Departement Schule und Sport, Departementssekretariat, Schulamt; Kommis-

sion Berufsvorbereitung; Kommission Mechatronik Schule Winterthur; Stadtkanzlei; Parlaments-

leitung. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Ausgangslage 
Die Stadt Winterthur betreibt zwei Schulen im Bereich der Berufsbildung. Einerseits die Schule 

für Berufsvorbereitung (Profil.), welche die auf den Eintritt in die Berufswelt vorbereitet und ande-

rerseits die Mechatronik Schule Winterthur (MSW), welche die Lehrausbildung von Jugendlichen 

im Bereich der Mechatronik anbietet.  

 

Gemäss Art. 59 Abs. 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 lit. a bzw. Art. 60 Abs. 2 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 b der 

Gemeindeordnung (GO) erfolgt die Aufsicht über diese beiden städtischen Schulen im Bereich 

der Berufsbildung durch je eine dem Stadtrat unterstellte Kommission. Für die Wahl der Präsidien 

dieser Kommissionen ist gemäss Art. 31 Abs. 2 lit. a GO der Stadtrat zuständig, wogegen die 

Mitglieder der unterstellten Kommission durch das Parlament zu wählen sind (Art. 16 Abs. 1 lit. c 

GO).  

 

Bezüglich der Organisation der städtischen Schulen legen Art. 59 Abs. 3 bzw. Art. 60 Abs. 3 GO 

fest, dass die Grundzüge vom Parlament und das Nähere durch den Stadtrat in einem Behörden-

erlass geregelt werden. Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 13. Juli 2022 (SR.22.513) das Reg-

lement über die Schule für Berufsvorbereitung Winterthur sowie mit Beschluss vom 31. August 

2022 (SR.22.598) das Reglement über die Mechatronik Schule Winterthur erlassen. In beiden 

Reglementen ist Art. 4 Abs. 2 vorgesehen, dass als Präsidentin oder Präsident eine unabhängige 

Fachperson oder ein Mitglied des Stadtrats zu wählen ist. 

 

2. Wahl der Kommissionspräsidien 
Bisher hatte der Vorsteher des Departements Schule und Sport das Präsidium der beiden Kom-

missionen der städtischen Schule inne. Dies hat sich sehr bewährt und stellt die Nähe des Stadt-

rats zu den städtischen Schulen und seine Einflussmöglichkeiten sicher. Im Sinne der Kontinuität 

soll das Präsidium der beiden Kommissionen weiterhin durch den Vorsteher des Departements 

Schule und Sport wahrgenommen werden. Daher wird Stadtrat Jürg Altwegg als Präsident der 

der unterstellten Kommission Berufsvorbereitung sowie als Präsident der unterstellten Kommis-

sion Mechatronik Schule Winterthur gewählt. 

 
3. Anpassung des Konstituierungsbeschlusses 2 
Mit Beschluss vom 4. Mai 2022 hat der Stadtrat die stadträtlichen Kommissionen und Arbeits-

gruppen sowie die Vertretungsmandate städtischer Angestellter für die Amtsdauer 2022 – 2026 
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festgelegt (SR.22.281-1). Unter 3.D.a) und b) wurde festgehalten, dass der Konstituierungsbe-

schluss 2 bezüglich der Kommission Berufsvorbereitung sowie der Kommission Mechatronik 

Schule Winterthur nach den Neu-Wahlen im Sommer 2022 anzupassen ist.  

 

Im Konstituierungsbeschluss 2 ist somit die Wahl von Stadtrat Jürg Altwegg als Präsident der 

Kommission Berufsvorbereitung sowie als Präsident der Kommission Mechatronik Schule Win-

terthur festzuhalten. Dagegen ist die Aufzählung der Mitglieder dieser Kommissionen aus dem 

Konstituierungsbeschluss zu streichen, da diese neu vollumfänglich vom Stadtparlament gewählt 

werden. Schliesslich erfolgt die weitere Konstituierung der Kommissionen durch diese selbst, ins-

besondere betreffend Vizepräsidium und Schreiberfunktion. Die entsprechenden Funktionen sind 

daher nicht im Konstituierungsbeschluss festzuhalten. 

 

4. Externe und interne Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen.  

Die interne Kommunikation erfolgt über die Linie. 

 

 


